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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usterl
Mitglieder» der gcstzzebeudev Räthe der Velvet,scheu Nepubltt.

and IZ. I-XXXVIII. Luzern, 5. März 1799.B

V 0 llzèe h u n g 0 dir e kt 0 r à um.

Beschluß vom 8- Februar.
Das Vollziehungsdirekkorium, nachdem dasselbe

durch vorhergehende Beschlüsse die Postraxe einiger
offiziellen und halb offiziellen Blätter, so wie der
fremden und italiänischen Zeitungen bestimmt, bat die
Nothwendigkeit eingesehen, eine allgemeine Maaß-
rege! für die übrigen Papiere und Zeitschriften, die in
den vorgedachten Beschlüssen nicht angeführt sind,
festzusetzen, um die C'rcnlation derselben zu erleichtern
die denselben aufzulegende Taxe einförmiger zu machen,
«ad der Nation das ihr gebührende Recht zu sichern.

Nach Anhörung seines Finanz ministers,

beschließt:
Alle Herausgeber oder Unternehmer von Zei,

düngen oder periodischen Schriften sollen gehalten seyn,

ihre Blätter einzig durch die Posten zu versenden.

2. Die Papiere, deren Posttaxe durch keinen Bs
schlich best ürmt ist, sollen Znfolg des Dekrets vom 24.
November, wodurch das Pastgeld auf den vierten Theil
d.kjcnigcn der Briefe festgcsezt wird, bestimmt werden,
das heißt, daß da, wo ein einfacher Brief wer Krem
zcr teste, der halbe Bogen einer Zeitung um einen
Kreutzer angeschlagen werden soll.

z Damit man die verschiednen Arten von Blattern
und Zeitschriften kennen könne, die in Helvetic» ge-
drukc werden, so solle« die Herausgeber oder Untetnch-
wer dem Eentra'postamt davon die A-N-He thun, und
zugleich die Anzahl der Exemplare angeben, die fic
jedes Dierte'jadr versendet haben.

4. Die Herausg ber oder Unternehmer periodischer
Schriften, Zeitungen tc. können sich mit der P.'stveo
waltung für das Postg?!d ihrer Blätter abfinden da
mit solche pestfrei durch ganz Heivetien versendet wer
den „»u w icbem Ende der für die helvetische Zeitung
gcschloßne Accord ; ,r Grundlage dienen kann.

Dem F nanzmiuister ist die Vollziehung des ge
gcnivärtigc» Beschlusses aufgetragen.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 7. Hornunge

(Z 0 r t setzu n g.)

Cartier sagt, ich erklärte m'ch lezthin schon,
daß ich eine allgemeine Ausnahme für die Einschrei-
bung der Studenten in das EUtenkorps als den Rech-
ten der Gleichheit widersprechend, und als cincn ge-
fäbrlichen Mißbrauch — die Vortheile der reichen
Familien Sohne zu begünstigen, und sie dem Dienst
dcS Vaterlands zn cmzich.n — verwerfe. Da aber
auch das Wob! des Vaterlands, die innere politische
sage dcr Republik und die gesunde Vernunft erfodern,
daß die ^vh.rn Wissenschaften und d? Religion nicht
oernachlWgt, sondern daß dem Vaterland ausgcbil«
dete Männer gegeben werden, die die Aufklärung und
die ächte« Begr sse der Moralität und Sittlichkeit be»
fördern, die den Geist der Irreligion »nb des Fanatism
.erständen, und die Grundsätze der wahren Religion
ausbreiten — Männer, d.c das Volk vor Krankheiten
zu schützen, und ihm in Krankheit Trost und Gesund-
heit zu bringen wissen; die das Vieh als die grosse
Quelle des Reichthums unserei R publik gesund crhal-
en, und vor Epidemie bewahr n, die selbst auf dem

Schlachtfeld, dcr leidenden Menschheit die größten'
Gutthaten erweis-n; und wo ausg bildete Aerzte un«
umgänglich nothwendig find — Männer, die die
Recht« des ^Menschen vertheidigen, die unserm Volk
gute und »üzliche Gesetze geben; die die Staatsver«
waltiing als Philosophen leiten, und dadurch die Si-'
cherhcit und Wohl des Staats begründen :c. Da
alles dieses von so dringender Nothwendigkeit ist, so
stimme ich zu den Grundsätzen der Minorität der
Commission unter gehörigen Einschränkungen und so-
beee also zu deren bestimmtem Abfassung Rnkwcisung
der beide» Gutachten an die Commission.

Cuftor stmimt dcr Minderheit und besonders'
Cartiers Antrag bei in cm er überzeugt ist, daß der
Vorschlag von Koch allen Mißbrauchen dieser Aus»
nahmen.zuvorkömmt. Zudem sind ja die Geistlichen
schon van dein Kriegsdienst ausgenommen und da dio
Consslul.-on sl'.st d'e Aufklärung über den Wohlstand
fezt, so will er daß Theologen, Mcdiciner, Philofv-
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